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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.06.1992

Norm

StPO §238 Abs2

StPO §281 Abs1 Z4 B

Rechtssatz

War der Beweisantrag vom Ansatz her verfehlt, kann es sanktionslos auf sich beruhen, daß das bekämpfte

Zwischenerkenntnis entgegen der Norm des § 238 Abs 2 StPO weder in der Hauptverhandlung noch im Urteil

begründet wurde.
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